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S I C H E R H E I T S D A T E N B L A T T 
 

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(geändert durch Verordnung (EU) 2015/830) 

__________________________________________________________________ 

Ziegler Bodenwichse Rosen 
__________________________________________________________________ 

 

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des 
Unternehmens 
 
1.1. Produktidentifikator 
 
Produktnummer 
 

12341 

Synonyme 
 

Keine. 

 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 
Verwendung des Stoffes/des 
Gemischs 
 

Bodenwachs 

 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 
Bezeichnung des Unternehmens 
 

A.Ziegler AG 
Rengglochstrasse 38 
CH-6012 Obernau-Luzern 
Tel.043 466 10 00 
Fax 043 466 10 09 
 
 

1.4. Notrufnummer 
 

+41 44 251 51 51 (Tox Center) 
24h-Notruf: 145  

Ausgabedatum 
 

02.12.2015/SS 
 

Version 
 

001 Z 
 

  

2. Mögliche Gefahren 
  
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Einstufung gemäss Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 
 

Der Stoff oder die Mischung ist nicht eingestuft. 

Weitere Angaben 
 

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in 
Abschnitt 16. 
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2.2. Kennzeichnungselemente 
 

 

 

  

Signalwort 
 

Keine. 

Gefahrenhinweise 
 

Keine. 

Sicherheitshinweise 
 

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 

Ergänzende Informationen 
 

Keine. 

Produktidentifikator 
 

Keine. 

Verpackung Kindergesicherte Verschlüsse (EN 862). 
Ertastbares Warnzeichen EN/ISO (EN/ISO 11683). 
 
 

2.3. Sonstige Gefahren 
 

Keine Information verfügbar. 

 

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
  
 

Inhaltsstoffe  CLP Einstufung Produktidentifikator 

Naphta (Erdöl), schwere Alkylat 75% - 90% 
Asp. Tox. 1 H304, Flam. Liq. 3 
H226   

CAS-Nr.: 64741-65-7 

EG-Nr.: 265-067-2 

INDEX-Nr.: 649-275-0-4 
 
 

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16. 
 
 

Gefährliche Verunreinigungen 
 

Keine bekannt. 

   

4. Erste-Hilfe-Massnahmen 
   
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen 
 
Einatmen 
 

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
 

Hautkontakt 
 

Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung 
einen Arzt benachrichtigen. 
 

Augenkontakt 
 

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. Unverletztes Auge schützen. Bei 
anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Verschlucken 
 

Mund ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren 
Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. 
 

 
4.2. Wichtigste akute und 
verzögert auftretende Symptome 
und Wirkungen 

Keine bekannt. 
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4.3. Hinweise auf ärztliche 
Soforthilfe oder 
Spezialbehandlung 
 

Keine bekannt. 

   

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung 
   
5.1. Löschmittel 
 
Geeignete Löschmittel 
 

Trockenlöschmittel, CO2, Sprühnebel oder Alkohol-Schaum 
verwenden. 
 

Aus Sicherheitsgründen 
ungeeignete Löschmittel 
 

Wasservollstrahl. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder 
Gemisch ausgehende Gefahren 
 

Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsprodukt 
möglicherweise giftige und/oder reizende Verbindungen enthalten. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
 
Besondere Schutzausrüstung bei 
der Brandbekämpfung 
 

Übliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien. Im Brandfall 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
 

Besondere Löschhinweise 
 

Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

   

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
   
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 
Hinweis für das Personal 
ausserhalb des Notdienstes 
 

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit den 
Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe/Staub nicht einatmen. Für 
angemessene Lüftung sorgen.  
 

Hinweis für das 
Notdienstpersonal 
 

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen 
sind zu beachten. 

  
6.2. Umweltschutzmassnahmen 
 

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die 
zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.  
 

6.3. Methoden und Material für 
Rückhaltung und Reinigung 
 

Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben.  
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7. Handhabung und Lagerung 
   
7.1. Schutzmassnahmen zur 
sicheren Handhabung 
 

Verschlucken, Haut- und Augenkontakt sowie Einatmen jeglicher 
entstehender Dämpfe ist zu vermeiden. 
 

7.2. Bedingungen zur sicheren 
Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten 
 

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Nicht zusammen mit Lebensmitteln 
lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. 
Lagerklasse (LGK):12 
 

7.3. Spezifische 
Endanwendungen 
 

Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses Stoffs/dieses 
Gemisches beachten. 
 

   

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 
   
8.1. Zu überwachende Parameter 
 
Expositionsgrenzwert(e) 
 

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. 

 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
Begrenzung und Überwachung 
der Exposition am Arbeitsplatz 
 

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen 
sind zu beachten. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung 
vermeiden. 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
   
Atemschutz 
 

Bei guter Belüftung normalerweise kein persönlicher Atemschutz 
notwendig. 
 

Handschutz 
 

Bei längerem direkten Kontakt normale: 
Haushaltsgummihandschuhe nach DIN EN 420 Die genaue 
Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und 
einzuhalten. 
 

Augenschutz 
 

Bei normaler Verwendung nicht erforderlich. Berührung mit den 
Augen vermeiden. 
 

Haut- und Körperschutz 
 

Langärmelige Arbeitskleidung. 
 

Thermische Gefahren 
 

Keine besonderen Massnahmen erforderlich. 

  
Begrenzung und Überwachung 
der Umweltexposition 
 

Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in Oberflächengewässer 
oder in die Kanalisation gelangt. 
 

 

   
 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
   
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 
Form Fest. 
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Farbe gelblich 
Geruch Rose 
Geruchschwelle  Keine Information verfügbar. 
pH-Wert:  nicht anwendbar 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:  <45°C 
Siedepunkt/Siedebereich:  Keine Information verfügbar. 
Flammpunkt:  >60°C 
Verdampfungsgeschwindigkeit:  Keine Information verfügbar. 
Entzündlichkeit:  Keine Information verfügbar. 
Explosionsgrenzen:  Keine Information verfügbar. 
Dampfdruck:  Keine Information verfügbar. 
Dampfdichte:  Keine Information verfügbar. 
Relative Dichte:  Keine Information verfügbar. 
Wasserlöslichkeit:  unlöslich 
Verteilungskoeffizient (n-
Oktanol/Wasser):  

Keine Information verfügbar. 

Selbstentzündungstemperatur:  Keine Information verfügbar. 
Zersetzungstemperatur:  Keine Information verfügbar. 
Viskosität:  Keine Information verfügbar. 
Brand-/Explosionsgefahren: nicht gefährlich 
Brandfördernde Eigenschaften: Kein(e,er) 
  
 
9.2. Sonstige Angaben 
   
Allgemeine Eigenschaften des 
Produkts 

Keine Information verfügbar. 

 

10. Stabilität und Reaktivität 
   
10.1. Reaktivität 
 

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 
 

10.2. Chemische Stabilität 
 

Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher 
Reaktionen 
 

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 
 

10.4. Zu vermeidende 
Bedingungen 
 

Nicht einfrieren. Extreme Temperaturen und direkte 
Sonneneinstrahlung. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 
 

Keine bekannt 
 

10.6. Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 
 

Normalerweise keine zu erwarten. 
 

   

11. Toxikologische Angaben 
   
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 
Akute Toxizität 
 

Naphtha, petroleum, heavy alkylate (CAS 64741-65-7) 
Dermal LD50 Rabbit > 2000 mg/kg  (IUCLID) 
Inhalation LC50 Rat > 5.04 mg/L 4 h(IUCLID) 
Oral LD50 Rat > 7000 mg/kg  (IUCLID)  
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Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
 

Keine. 
 

Schwere 
Augenschädigung/Augenreizung 
 

Keine. 
 

Sensibilisierung der Atemwege / 
Haut 
 

Keine. 
 

Karzinogenität 
 

Enthält keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil. 
 

Keimzell-Mutagenität 
 

Enthält keinen als erbgutverändernd eingestuften Bestandteil. 
 

Reproduktionstoxizität 
 

Enthält keinen als reproduktionstoxisch eingestuften Bestandteil. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
(einmalige Exposition) 
 

Keine Daten verfügbar. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
(wiederholte Exposition) 
 

Keine Daten verfügbar. 

Aspirationsgefahr 
 

Keine Daten verfügbar. 

Erfahrung am Menschen 
 

Keine Daten verfügbar. 

   

12. Umweltbezogene Angaben 
   
12.1. Toxizität 
 

Keine Daten verfügbar. 

Naphtha, petroleum, heavy alkylate (CAS 64741-65-7) 
Ecotoxicity - Water Flea - Acute 
Toxicity Data 

48 h LC50 Mysidopsis bahia: 2 mg/L (IUCLID) 

Ecotoxicity - Freshwater Algae - 
Acute Toxicity Data 

72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 30000 mg/L (IUCLID) 

  
12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit 
 

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. 
 

12.4. Mobilität im Boden 
 

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. 
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und 
vPvB-Beurteilung 
 

Keine Information verfügbar. 

12.6. Andere schädliche 
Wirkungen 
 

Keine Information verfügbar. 
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13. Hinweise zur Entsorgung 
   
 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 
Ungebrauchtes Produkt 
 

Restmengen und nicht wiederverwertbare Lösungen einem 
anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen. Gemäss 
europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern 
nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. 
 

Ungereinigte Verpackungen 
 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

   

14. Angaben zum Transport 
   
ADR/RID 
 

Nicht unterstellt. 

IMDG 
 

Nicht unterstellt. 

IATA 
 

Nicht unterstellt. 

Weitere Angaben 
 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

   

15. Rechtsvorschriften 
   
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 
 
Rechtsvorschriften Das Produkt ist gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

eingestuft und gekennzeichnet. 
VOC (CH) = 82.5% 
 

 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Nicht erforderlich. 

 

16. Sonstige Angaben 
   
Schlüssel oder Legende für im 
Sicherheitsdatenblatt 
verwendete Abkürzungen und 
Akronyme 
 

CLP: Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) 
 

Vollständiger Wortlaut der in den 
Kapiteln 2 und 3 aufgeführten 
Sätze 
 

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege 
tödlich sein. 
 
 

Weitere Information 
 

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. 
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Haftungsausschluss 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach 
bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der 
Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt 
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und 
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder 
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können 
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus 
nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 
neue Material übertragen werden. 
 

 


